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ISt zwar nicht auf die Schule bezogen, aber vll. hilft es dir:

http://dejure.org/gesetze/SGB_X/45.html

Kann die Schülerin nicht eine Nachprüfung machen, um den erforderlichen Notendurchschnitt
zu erreichen?

Uns (NRW) wurde im Seminar mal gesagt, dass wir z.B. die Note einer Klassenarbeit nach der
Rückgabe nicht mehr verschlechtern dürfen, wenn wir im Nachhinein festellen, dass der Schüler
noch mehr Fehler gemacht hat, die wir übersehen haben.
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